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§ 63 NÖ KJHG Sonderauskünfte über
Pflegepersonen

 NÖ KJHG - NÖ Kinder- und Jugendhilfegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.07.2025

(1) Der Kinder- und Jugendhilfeträger ist ermächtigt, zum Zwecke der Beurteilung der Eignung von P7egepersonen, zur

Vermittlung eines P7egekindes und zur Durchführung der P7egeaufsicht gemäß §§ 59, 60, 61 und 66 Sonderauskünfte

aus der Sexualstraftäterdatei gemäß § 9a Strafregistergesetz, BGBl. 277/1968 in der Fassung BGBl. I Nr. 50/2012, über

P7egepersonen und mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen einzuholen. Bei Vorliegen einer

Eintragung sind die gespeicherten Daten zur Beurteilung der Eignung, zur Vermittlung und zur Aufsicht heranzuziehen.

(2) Durch Abfragen nach Abs. 1 gewonnene personenbezogene und andere Daten, die oAenkundig keinen Bezug zu

einer möglichen Gefährdung von Kindern und Jugendlichen aufweisen, dürfen nicht weiter verarbeitet werden. Andere

durch Abfragen nach Abs. 1 gewonnene personenbezogene und andere Daten dürfen zur Eignungsfeststellung, zur

Vermittlung und zur Aufsicht weiter verarbeitet werden. Erhärtet sich der zugrundeliegende Verdacht einer möglichen

Gefährdung nicht, sind die personenbezogenen Daten Verdächtiger mit Ausnahme der für die Dokumentation

unerlässlichen Angaben gemäß § 13 Abs. 4 zu löschen.

In Kraft seit 25.05.2018 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kjhg/paragraf/59
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1968_277_0/1968_277_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2012/50
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kjhg/paragraf/13
file:///

	§ 63 NÖ KJHG Sonderauskünfte über Pflegepersonen
	NÖ KJHG - NÖ Kinder- und Jugendhilfegesetz


